
Überprüfung von Verordnungen des Bundesrates: 

„Das Bundesgericht kann Verordnungen des Bundesrates vorfragewei-
se auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen.  
Bei unselbständigen Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Dele-
gation stützen, prüft es, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm 
im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat.  
Soweit das Gesetz den Bundesrat nicht ermächtigt, von der Verfassung 
abzuweichen, befindet das Gericht auch über die Verfassungsmässig-
keit der unselbständigen Verordnung.  
Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter 
Ermessensspielraum für die Regelung auf Verordnungsstufe einge-
räumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190 BV […] für das Bundes-
gericht verbindlich; es darf in diesem Falle bei der Überprüfung der 
Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des 
Bundesrates setzen, sondern es beschränkt sich auf die Prüfung, ob die 
Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten 
Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- 
oder verfassungswidrig ist […]. Es kann dabei namentlich prüfen, ob 
sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützen lässt 
oder ob sie Art. 9 BV widerspricht, weil sie sinn- und zwecklos ist, 
rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in 
den tatsächlichen Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterschei-
dungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden müssen.  
Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bun-
desrat die Verantwortung; es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, 
sich zu deren wirtschaftlicher oder politischer Sachgerechtigkeit zu 
äussern […]. 
Diese Grundsätze gelten allgemein bei der vorfrageweisen Überprü-
fung von bundesrätlichen Verordnungen durch gerichtliche Verwal-
tungsrechtspflegeinstanzen […].“  

(BGE 136 II 337 E. 5.1, S. 348 f.; Absätze und Unterstreichungen hinzugefügt) 




